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(54) Bezeichnung: Demonstrationsvorrichtung für die Betriebsweise eines Luftreinigers

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Demons-
trationsvorrichtung für die Betriebsweise eines Luftreinigers
(4) mit einem Gehäuse (6) mit mindestens einem zumindest
abschnittsweise transparenten Wandelement (8), mit Mitteln
zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luftvolumens in-
nerhalb des Gehäuses (6) und mit einer luftdicht verschließ-
baren Öffnung (10) in einem Wandelement (8), bei dem das
technische Problem, die Demonstration eines Luftreinigers
im Direktvertrieb zu vereinfachen, dadurch gelöst wird, dass
das Gehäuse (6) mindestens ein Wandelement (8) aus ei-
nem flexiblen Material aufweist und dass Mittel (12, 16) zum
Aufspannen des mindestens einen Wandelements (8) vor-
gesehen sind.



DE 10 2015 104 352 A1    2016.09.29

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Demonstrations-
vorrichtung für die Betriebsweise eines Luftreinigers
mit einem Gehäuse mit mindestens einem zumin-
dest abschnittsweise transparenten Wandelement,
mit Mitteln zum Erzeugen einer Verunreinigung des
Luftvolumens innerhalb des Gehäuses und mit einer
luftdicht verschließbaren Öffnung in einem Wandele-
ment.

[0002] Luftreiniger werden zunehmend in Haushal-
ten und kleineren Wohn- oder Arbeitsbereichen ein-
gesetzt, um die Raumluft kontinuierlich oder in be-
stimmten Zeitabschnitten zu reinigen. Eine Luftreini-
gung ist zum Beispiel in Gebieten mit hohen Schad-
stoffbelastungen der äußeren Umweltluft oder in
Räumen, in denen durch Tabakkonsum teilweise mit
Giftstoffen versetzte Raumluft vorliegt, erforderlich
und gewünscht.

[0003] Luftreiniger werden üblicherweise in Ver-
kaufsgeschäften angeboten und dabei auch vorge-
führt. Dazu sind transparente Gehäuse bekannt, in
denen ein stationärer Luftreiniger angeordnet wird
und in denen eine Verunreinigung des Luftvolumens
eingeleitet wird, um anschließend die Betriebswei-
se des Luftreinigers demonstrieren zu können. Dazu
wird häufig Rauch oder eine vorgegebene Staubmen-
ge in das Volumen eingelassen, so dass anschlie-
ßend der Luftreiniger das Volumen innerhalb des Ge-
häuses reinigen kann.

[0004] Luftreiniger werden auch im Direktvertrieb bei
potentiellen Kunden vor Ort angeboten und demons-
triert. Dabei besteht die Herausforderung, die Wirk-
weise eines Luftreingers einem Kunden zu demons-
trieren. Diese Aufgabe wurde im Stand der Tech-
nik dadurch gelöst, dass ein Luftreiniger in ein trans-
parentes Gehäuse ähnlich einem Aquarium gestellt
wird und dieses Gehäuse mit Rauch geflutet wird.
Der durch die transparente Box sichtbare Abbau der
Verunreinigung durch den Luftreiniger kann somit
die Wirkweise des Luftreinigers demonstrieren, wo-
bei die Schnelligkeit des Abbaus die Leistungsfähig-
keit des Geräts widerspiegelt.

[0005] Ein Problem besteht jedoch im Transport ei-
nes Luftreinigers im Tür-zu-Tür-Direkt-Vertrieb. Ein
Luftreiniger kann ca. 10 kg oder mehr wiegen und
kann nur mit starker körperlicher Anstrengung von
Tür zu Tür getragen werden. Dazu können verschie-
dene Transport-Hilfsmittel des Alltags wie Taschen,
Rucksäcke, Koffer, Sackkarren oder Hubwagen ein-
gesetzt werden. Für die Demonstration ist dann noch
zusätzlich das transparente Gehäuse notwendig, das
ebenfalls ein separates Transport-Hilfsmittel benö-
tigt. Der Aufwand für die Demonstration eines Luftrei-
nigers im Direktvertrieb ist somit erheblich.

[0006] Um die Leistungsfähigkeit eines Luftreinigers
zu demonstrieren, sollte dieser in möglichst kurzer
Zeit ein möglichst großes Volumen reinigen. Dem-
entsprechend ist es wünschenswert, für Demonstrati-
onszwecke ein möglichst großes Volumen zur Verfü-
gung zu haben. Problematisch bei einem großen De-
monstrationsvolumen für eine Luftreinigerdemonstra-
tion sind jedoch dessen Gewicht und seine Maße.

[0007] Daher liegt der vorliegenden Erfindung das
technische Problem zugrunde, die Demonstration ei-
nes Luftreinigers im Direktvertrieb zu vereinfachen.

[0008] Das zuvor aufgeführte technische Problem
wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Ge-
häuse mindestens ein Wandelement aus einem flexi-
blen Material aufweist und dass Mittel zum Aufspan-
nen des mindestens einen Wandelements vorgese-
hen sind. Somit wird ein zumindest teilweise trans-
parentes flexibles Gehäuse erreicht, das einfach und
schnell aufgebaut und wieder abgebaut werden kann.
Somit kann bei einem Hausbesuch vorort in dem auf-
gebauten Gehäuse der Luftreiniger angeordnet und
vorgeführt werden und nach der Vorführung kann das
Gehäuse ebenso schnell und einfach wieder abge-
baut werden. Da das mindestens eine Wandelement
aus einem flexiblem Material besteht, kann es zusam-
mengefaltet werden, wenn die Mittel zum Aufspan-
nen nicht mehr aktiv sind. Somit entsteht ein leicht
tragbares Volumen, das neben dem Luftreiniger ein-
fach zu transportieren ist. Als Materialien kommen
sämtliche flexiblen Materialen wie Stoffe und Folien
aus natürlichen oder künstlichen Stoffen in Frage.

[0009] Die Mittel zum Aufspannen der Wandelemen-
te können in verschiedener Weise ausgebildet sein,
da nur die Anforderung, ein mobiles flexibles Gehäu-
se leicht aufbaubar und leicht wieder abbaubar aus-
zubilden, zu erfüllen ist.

[0010] In einer ersten Ausgestaltung sind die Mit-
tel zum Aufspannen der Wandelemente als aufblas-
bare Stützen ausgebildet. Die Stützen bestehen da-
her selbst aus einem flexiblen Material, das zumin-
dest abschnittsweise, bevorzugt über das gesamte
Volumen dicht ist und somit für eine bestimmte Zeit-
dauer aufblasbar ist. Dabei können die aufblasbaren
Stützen integral mit dem mindestens einen flexiblen
Wandelement ausgebildet sein oder die aufblasbaren
Stützen sind innen oder außen liegend mit dem min-
destens einen Wandelement verbindbar.

[0011] In einer zweiten Ausgestaltung sind die Mittel
zum Aufspannen der Wandelemente als Zeltstangen
ausgebildet. Die Zeltstangen weisen beispielsweise
abschnittsweise aus Hohlrohren bestehende Stan-
gen einer vorgegebenen Länge auf, die mittels ei-
nes elastischen Bandes miteinander verbunden sind.
Zum Aufbauen der Zeltstangen werden die Stangen
paarweise aneinandergrenzend ineinander gesteckt
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und durch das elastische Band zusammengehalten.
Zum Abbauen werden die Stangen auseinander ge-
zogen und paarweise parallel zueinander angeord-
net, während die Stangen durch das elastische Band
aneinander gehalten werden. Darüber hinaus kön-
nen auch einteilige Stangen verwendet werden, de-
ren Länge aber vorzugsweise das transportable Ge-
häuse nicht zu groß werden lassen sollte. Auch bei
dieser Ausgestaltung können die Zeltstangen innen
oder außen liegend mit dem mindestens einen Wand-
element verbindbar sein.

[0012] Das Volumen des Gehäuses ist in vorteilhaf-
ter Weise größer als der darin anzubringende Luftrei-
niger ausgebildet, damit die Funktionsweise des Luft-
reinigers deutlich präsentiert werden kann.

[0013] Das Gehäuse kann dabei verschiedene For-
men aufweisen, da das mindestens eine Wandele-
ment flexibel ist. So kann das Gehäuse im aufge-
spannten Zustand ein kugeliges Volumen aufspan-
nen, so dass nur ein Wandelement notwendig ist, das
im aufgespannten Zustand die Kugelform bildet. Des
Weiteren kann das Volumen halbkugelig oder teilku-
gelig sein, so dass zwei Wandelemente in Form einer
Basis und in Form einer flexiblen Teilkugel die Form
des Gehäuses bilden. Weiterhin kann das Volumen
tetraedisch, quaderförmig oder kubisch sein, so dass
mehr als zwei Wandelemente notwendig sind.

[0014] Grundsätzlich muss nur ein Wandelement zu-
mindest teilweise transparent sein, um den Luftrei-
niger präsentieren zu können. Jedoch ist es bevor-
zugt, dass mehr als ein Wandelement, vorzugsweise
alle nach oben von einem Untergrund hervorstehen-
den Wandelemente, insbesondere alle Wandelemen-
te zumindest teilweise transparent sind. Dadurch wird
eine Einsichtnahme in das Volumen aus verschiede-
nen Richtungen möglich.

[0015] Vorzugsweise weist das Gehäuse eine Basis
aus einem festen bzw. starren Material auf und das
mindestens eine flexible Wandelement ist umfangsei-
tig an der Basis befestigt. Somit ergibt sich in vorteil-
hafter Weise ein stabiler Untergrund, auf dem zum ei-
nen der Luftreiniger stabil angeordnet, ggf. sogar be-
festigt werden kann. Zum anderen ergibt sich im ab-
gebauten Zustand durch die feste Basis auch ein sta-
biles, mit einer Tragetasche vergleichbares Element,
das in geeigneter Weise leicht verstaut und getragen
werden kann.

[0016] Bei einer weiteren Ausgestaltung der De-
monstrationsvorrichtung weist das Gehäuse einen
Anschluss für die Zuführung von elektrischer Energie
auf. Somit kann der Luftreiniger mit normaler Netz-
spannung betrieben werden und ein Betrieb mit ei-
nem Akkumulator ist nicht erforderlich, kann jedoch
als Alternative ebenfalls vorgesehen sein. Der An-
schluss kann dabei in einem der flexiblen Wandele-

mente oder ggf. in der Basis aus festem Material an-
geordnet sein.

[0017] Für die Demonstration des Luftreinigers ist es
weiterhin vorteilhaft, dass die Mittel zum Erzeugen
einer Verunreinigung des Luftvolumens einen Ein-
lassstutzen zum Anschließen einer externen Quel-
le für einen verunreinigenden Stoff, insbesondere für
Dampf oder Qualm aufweisen. Somit ist eine exter-
ne Zufuhr einer Verunreinigung in das Volumen des
Gehäuses möglich, so dass verschiedene Verunrei-
nigungen wahlweise und gezielt auch nacheinander
in das Volumen des Gehäuses eingebracht werden
können. Der Einlassstutzen kann dabei in einem der
flexiblen Wandelemente oder ggf. in der Basis aus
festem Material angeordnet sein.

[0018] Des Weiteren können die Mittel zum Erzeu-
gen einer Verunreinigung des Luftvolumens einen
Auslassstutzen zum Auslassen von eingelassener
Luft aufweisen, um bei einem Einlass von verun-
reinigter Luft durch den Einlassstutzen den Aufbau
eines zu großen Innendrucks zu verhindern. Dabei
ist es vorteilhaft, wenn der Auslassstutzen ein Fil-
terelement aufweist, damit die Verunreinigung nicht
über den Auslassstutzen gleich wieder ausgelassen
wird, sondern im Volumen des Gehäuses verbleibt.
Der Auslassstutzen kann dabei in einem der flexiblen
Wandelemente oder ggf. in der Basis aus festem Ma-
terial angeordnet sein.

[0019] Darüber hinaus können der Einlassstutzen
und der Auslassstutzen mit einem Ventil ausgestat-
tet sein. In diesem Fall kann das Gehäuse für ei-
ne aufwändigere Demonstration der Funktionswei-
se des Luftreinigers genutzt werden. Der Luftreini-
ger wird zunächst aus dem Gehäuse herausgenom-
men und das Gehäuse wird wieder verschlossen. Die
Quelle für verunreinigte Luft wird an den Einlassstut-
zen angeschlossen und der Luftreiniger wird über ei-
nen Schlauch mit dem Auslassstutzen verbunden.
Danach kann zunächst über den Einlassstutzen bei
geöffnetem Ventil am Einlassstutzen die Verunrei-
nigung in das Volumen des Gehäuses eingelassen
werden. Anschließend kann der Luftreiniger die ver-
schmutzte Luft aus dem Volumen des Gehäuses an-
saugen und reinigen. Am Auslass des Luftreinigers
tritt dann sichtbar saubere Luft aus, die gegebenen-
falls wieder über den Einlass in das Gehäuse zurück-
geführt werden kann. Somit kann die beschriebene
Demonstrationsvorrichtung für die Betriebsweise ei-
nes Luftreinigers auch für die demonstrative Reini-
gung eines größeren Volumens genutzt werden, oh-
ne dass der Aufwand für den Transport vergrößert
wird.

[0020] Des Weiteren hat es sich als vorteilhaft er-
wiesen, dass die Mittel zum Erzeugen einer Verun-
reinigung des Luftvolumens eine Halterung für min-
destens einen Rauchartikel, insbesondere für min-
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destens eine Zigarette aufweisen. Denn insbesonde-
re die Belastung von Innenräumen durch Tabakkon-
sum, insbesondere durch Zigaretten stellt ein häufi-
ges Problem für die Kunden dar. Somit kann dort,
wo die Belastung beim Kunden entsteht, der Luftrei-
niger mit einer anschaulichen Anwendung demons-
triert werden. Die Halterung kann dabei in einem der
flexiblen Wandelemente oder ggf. in der Basis aus
festem Material angeordnet sein.

[0021] Daneben ist es auch möglich, dass die Mit-
tel zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luftvo-
lumens eine Halterung für einen Behälter für eine
Staubmenge, insbesondere bestehend aus Norm-
staub aufweisen. Bei dieser Ausgestaltung wird in-
nerhalb des Gehäuses die Verunreinigung erzeugt,
indem aus dem Behälter, beispielsweise durch einen
Ventilator, der Staub innerhalb des Volumens des
Gehäuses verteilt wird. Insbesondere dann, wenn ei-
ne Menge an Normstaub verwendet wird, können
auch möglicherweise einer Norm entsprechend Tests
und Demonstrationen durchgeführt werden. Die Hal-
terung kann dabei in einem der flexiblen Wandele-
mente oder ggf. in der Basis aus festem Material an-
geordnet sein.

[0022] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
ist mindestens ein Sensor innerhalb des Gehäuses
angeordnet. Somit kann während der Demonstrati-
on des Luftreinigers mindestens ein Messwert für
die Qualität der Luft innerhalb des Gehäuses ge-
messen und nach außen hin dargestellt werden. Als
Sensoren können Partikelsensoren, VOC-Sensoren
zur Detektion von Kohlenwasserstoffverbindungen,
CO2-Sensoren, SOx-Sensoren, NOx-Sensoren oder
Luftfeuchtigkeitssensoren eingesetzt werden.

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnung
erläutert. In der Zeichnung zeigen

[0024] Fig. 1a, b ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Demonstrationsvorrichtung
mit aufblasbaren Stützen zum Aufspannen von trans-
parenten Wandelementen,

[0025] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Demonstrationsvorrichtung mit
Zeltstangen zum Aufspannen von zumindest teilwei-
se transparenten Wandelementen und

[0026] Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Demonstrationsvorrichtung mit
einer Mehrzahl von Anschlüssen und Zusatzelemen-
ten.

[0027] In der nachfolgenden Beschreibung der
verschiedenen erfindungsgemäßen Ausführungsbei-
spiele werden gleiche Bauteile mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen, auch wenn die Bauteile bei den

verschiedenen Ausführungsbeispielen in ihrer Di-
mension oder Form Unterschiede aufweisen können.

[0028] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Demonstra-
tionsvorrichtung 2 für die Betriebsweise eines Luftrei-
nigers 4 mit einem Gehäuse 6, das vier Seitenwände
8a, 8b, 8c und 8d und ein Dach 8e aufweist, die all-
gemein als transparente Wandelemente 8 bezeich-
net werden können. Gemäß weiterer Ausführungsfor-
men können die Seitenwände 8a, 8b, 8c und 8d und
das Dach 8e jeweils auch nur teilweise transparent
sein oder nur ein Teil der Seitenwände 8a (8b, 8c und
8d) und des Dachs 8e ist transparent. Es kommt also
nicht darauf an, dass alle Seitenwände 8a, 8b, 8c und
8d und das Dach 8e vollständig transparent sind.

[0029] Zudem ist eine Basis 8f vorgesehen, die vor-
liegend nicht transparent ausgebildet ist, aber gleich-
wohl aus einem flexiblen Material besteht. Somit kann
das Gehäuse 6 insgesamt für einen Transport in ei-
ne flache und kleine Form gebracht werden, wodurch
der Einsatz der Demonstrationsvorrichtung 2 erleich-
tert wird.

[0030] Da das Volumen des Gehäuses 6 größer als
das Volumen des Luftreinigers 4 ist, kann die Be-
triebsweise des Luftreinigers 4 durch das mindestens
eine zumindest teilweise transparente Wandelement
8 beobachtet werden.

[0031] Des Weiteren sind Mittel in Form eines Ein-
lassstutzens 24 zum Erzeugen einer Verunreinigung
des Luftvolumens innerhalb des Gehäuses 6 vorge-
sehen, der nachfolgend anhand von Fig. 3 noch im
Detail erläutert werden.

[0032] Die Demonstrationsvorrichtung 2 weist wei-
terhin eine luftdicht verschließbare Öffnung 10 in ei-
nem der Wandelemente 8 auf, so dass einerseits das
Gehäuse 6 geöffnet und der Luftreiniger 4 innerhalb
des Gehäuses 6 angeordnet werden kann und an-
dererseits nach der Installation des Luftreinigers 4
in dem Gehäuse 6 das Volumen abgedichtet ist, so
dass nach einem Einlassen einer Verunreinigung des
Luftvolumens diese Verunreinigung nicht aus dem
Gehäuse 6 austreten kann. Unter einem luftdichten
Verschließen wird dabei verstanden, dass während
der Demonstration des Luftreinigers durch die Öff-
nung 10 keine oder nur sehr geringe Mengen an Ver-
unreinigungen das Gehäuse 6 verlassen. Da im Ge-
häuse 6 keine übermäßigen Überdrücke entstehen,
ist somit eine hermetische Abdichtung nicht erforder-
lich.

[0033] Erfindungsgemäß weist das Gehäuse 6 Sei-
tenwände 8a, 8b, 8c, 8d und 8e aus einem flexiblen
Material auf und Mittel zum Aufspannen der Seiten-
wände 8a, 8b, 8c, 8d und 8e sind vorgesehen, die
im vorliegenden Ausführungsbeispiel als aufblasbare
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Stützen 12 ausgebildet sind. Die Stützen 12 sind vor-
liegend als eine ein durchgehendes Volumen bilden-
de Einheit ausgebildet, so dass über nur ein Ventil
14 sowohl die senkrechten als auch die waagerech-
ten Stützen 12 aufgeblasen bzw. aufgepumpt werden
können.

[0034] In einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform sind die einzelnen Stützen 12 jeweils für
sich aufblasbar und weisen jeweils ein separates
Ventil auf. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass
dann, wenn in einer Stütze ein Leck auftritt, die weite-
ren Stützen 12 ihre Funktionalität beibehalten. Nach-
teilig ist dabei jedoch, dass die Stützen einzeln auf-
geblasen werden müssen.

[0035] Wie Fig. 1a zeigt, sind die Stützen 12 inte-
gral mit den transparenten Wandelementen 8 ausge-
bildet und bilden somit eine Einheit, die das gesam-
te Gehäuse 6 bildet. Somit entsteht dann, wenn die
Stützen 12 aufgeblasen werden, unmittelbar das Ge-
häuse 6, ohne dass die Stützen 12 mit den Wandele-
menten 8 verbunden werden müssen. Dagegen ist es
auch möglich, die Stützen 12 als separates Gerüst
auszubilden, an dem vor oder nach dem Aufblasen
das zumindest eine Wandelement 8 befestigt wird.
Dabei liegen die Stützen 12 vorzugsweise außerhalb
des mindestens einen Wandelements 8, so dass die
Stützen 12 ein äußeres Skelett bilden.

[0036] Fig. 1b zeigt die Demonstrationsvorrichtung
mit dem Gehäuse 6 im abgebauten und zusammen-
gefalteten Zustand. Da die Stützen 12 nicht mehr mit
Luft gefüllt sind, lassen sie sich abschnittsweise kni-
cken und auf der Basis 8f zusammenlegen. Im Ver-
gleich zu Fig. 1a nimmt die Demonstrationsvorrich-
tung daher nur ein geringes Volumen ein und kann
dadurch einfach transportiert werden.

[0037] Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Demonstrationsvor-
richtung 2, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche
Bauteile wie in Fig. 1a kennzeichnen. Bei diesem
Ausführungsbespiel sind die Mittel zum Aufspannen
der aus einem flexiblem Material bestehenden Wand-
elemente 8 als Zeltstangen 16 ausgebildet. Die Zelt-
stangen 16 bestehen jeweils aus einzelnen Rohrele-
menten 18, die mittels eines elastischen Bandes zu-
sammengehalten werden. Somit können die Rohrele-
mente 18 wahlweise zu einer langen Zeltstange 16
verbunden oder auseinander genommen werden, so
dass eine handliche Einheit aus einer Mehrzahl von
Rohrelementen 18 entsteht.

[0038] Das Gehäuse 6 des in Fig. 2 dargestellten
Ausführungsbeispiels weist eine typische Zeltform
mit quadratischer Basis 8f und vier seitlichen Seiten-
wänden 8a, 8b, 8c und 8d, die im Bereich des Da-
ches spitz aufeinander zulaufen. Somit ergibt sich ei-
ne annähernd tetraedische Form des Gehäuses 6.

[0039] Die beiden Zeltstangen 16 werden über
Kreuz als Gerüst aufgestellt und das Gehäuse 6 mit
den beschriebenen Wandelementen 8 wird unter das
Gerüst gehängt, wobei die Wandelemente mittels
Bändern befestigt sind. Das Gerüst aus den Zeltstan-
gen 16 liegt daher wieder außerhalb des Gehäuses 6.

[0040] Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Demonstrationsvorrichtung
2, wobei das Gehäuse 6 ähnlich wie bei dem in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel eine qua-
derförmige Grundform aufweist. Zudem sind auch in
diesem Ausführungsbeispiel aufblasbare Stützen 12
zum Aufspannen von transparenten Seitenwände 8a,
8b, 8c, 8d und 8e vorgesehen, wobei die Stützen 12
über ein gemeinsames Ventil 14 mit Luft gefüllt wer-
den können.

[0041] Das Gehäuse 6 weist eine Basis 8f aus einem
festen Material auf und die Seitenwände 8a, 8b, 8c
und 8d sind zusammen mit dem Dach 8e umfangsei-
tig an der Basis 8f befestigt. Aufgrund der festen Ba-
sis 8f entsteht ein stabiler Aufbau, wenn die Stangen
aufgeblasen sind und insbesondere kann der Luftrei-
niger 4 auf der stabilen Unterlage der Basis 8f gut und
sicher positioniert werden.

[0042] Des Weiteren weist das Gehäuse 6 einen
(schematisch dargestellten) Anschluss 20 für die
Zuführung von elektrischer Energie auf. Mittels ei-
nes herkömmlichen Verbindungskabels kann der An-
schluss mit einer Steckdose verbunden werden. So-
mit ergibt sich letztlich ein Gehäuse 6 mit einer Steck-
dose. Die zugeführte elektrische Energie kann zum
Betrieb des Luftreinigers 4 verwendet werden, wozu
eine elektrische Leitung 22 zwischen dem Anschluss
20 und dem Luftreiniger 4 vorgesehen ist. Wie nach-
folgend noch erläutert wird, kann die elektrische En-
ergie auch noch weiteren Komponenten der darge-
stellten Demonstrationsvorrichtung 2 zugeleitet wer-
den.

[0043] Nachfolgend werden mögliche Alternativen
für die Ausgestaltung der Mittel zum Erzeugen einer
Verunreinigung des Luftvolumens innerhalb des Ge-
häuses 6 vorgestellt, die sämtlich bei dem in Fig. 3
dargestellten Ausführungsbeispiel ausgebildet sind.
Gleichwohl kann eine erfindungsgemäße Demons-
trationsvorrichtung 2 jeweils nur eine Unterkombina-
tion dieser Alternativen oder nur eine dieser Alterna-
tiven aufweisen.

[0044] Zunächst ist ein Einlassstutzen 24 zum An-
schließen einer externen Quelle 26 für einen ver-
unreinigenden Stoff, insbesondere für Dampf oder
Qualm vorgesehen. Die Quelle 26 ist über einen
Schlauch 28 mit dem Einlassstutzen 24 verbunden,
so dass der verunreinigende Stoff innerhalb der Quel-
le 26 erzeugt und über den Schlauch 28 in das Ge-
häuse 6 eingeleitet werden kann. Somit kann in kür-
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zester Zeit das Volumen des Gehäuses 6 mit der Ver-
unreinigung gefüllt werden. Der Vorteil der externen
Quelle 26 besteht darin, dass gegenüber den nachfol-
gend beschriebenen Alternativen eine größere Men-
ge an Verunreinigung in kürzerer Zeit erzeugt und
eingelassen werden kann.

[0045] Damit innerhalb des Gehäuses 6 kein zu gro-
ßer Innendruck entsteht, ist ein Auslassstutzen 30
zum Auslassen von eingelassener Luft vorgesehen.
Dabei weist der Auslassstutzen 30 vorzugsweise ein
nicht dargestelltes Filterelement auf, damit die Verun-
reinigung innerhalb des Gehäuses 6 verbleibt, auch
wenn der durch die externe Quelle 26 erzeugte Luft-
strom wieder das Gehäuse 6 durch den Auslassstut-
zen 30 verlässt.

[0046] Zudem können der Einlassstutzen 24 und der
Auslassstutzen 30 mit einem ebenfalls nicht darge-
stellten Ventil ausgestattet sein, um den Einlass und
den Auslass eines Luftstroms steuern zu können.

[0047] Eine weitere Alternative eines Mittels zum Er-
zeugen einer Verunreinigung des Luftvolumens be-
steht darin, dass eine Halterung 32 für mindestens ei-
nen Rauchartikel, insbesondere mindestens eine Zi-
garette vorgesehen ist. Die Halterung 32 besteht da-
bei im Wesentlichen aus einer mit einem Deckel ver-
schließbaren Öffnung in einer der Seitenwände des
Gehäuses 6. Somit kann in ganz einfacher Weise ei-
ne Verunreinigung innerhalb des Gehäuses 6 erzeugt
werden, die anschließend durch den Luftreiniger 4
wieder entfernt werden kann.

[0048] Eine weitere mögliche Ausgestaltung eines
Mittels zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luft-
volumens weist eine Halterung 34 für einen Behäl-
ter 36 für eine Staubmenge, insbesondere bestehend
aus Normstaub auf. Mittels eines kleinen Ventilators
38, der über den Anschluss 20 mit elektrischer En-
ergie versorgt wird, kann bei Bedarf eine Teilmenge
des Staubs aus dem Behälter 36 in das Volumen des
Gehäuses 6 eingebracht werden. Bei dieser Ausge-
staltung ist somit keine externe Quelle für eine Ver-
unreinigung des Volumens innerhalb des Gehäuses
6 notwendig, sodass der Aufwand für die Demonstra-
tion vor Ort bei einem Kunden geringer ist.

[0049] Zusätzlich ist bei der in Fig. 3 dargestellten
Demonstrationsvorrichtung 2 ein Sensor 40 innerhalb
des Gehäuses 6 angeordnet, wobei der Sensor 40
mit Strom aus dem Anschluss 20 versorgt wird. Mit
dem Sensor 40 kann mindestens ein Parameter ge-
messen werden, der die Qualität der Luft innerhalb
des Gehäuses 6 charakterisiert. Für die Demonstrati-
on wird das Messergebnis auf einer Anzeige 42 nach
außen angezeigt. Dadurch wird die Demonstration
vereinfacht und die Effektivität des Luftreinigers 4 ver-
anschaulicht. Als Sensor 40 kommen verschiedene
Sensortypen in Frage. Als Sensoren können Partikel-

sensoren, VOC-Sensoren zur Detektion von Kohlen-
wasserstoffverbindungen, CO2-Sensoren, SOx-Sen-
soren, NOx-Sensoren oder Luftfeuchtigkeitssenso-
ren eingesetzt werden.

[0050] Die zuvor beschriebenen verschiedenen
Ausgestaltungen der Mittel zum Erzeugen einer Ver-
unreinigung des Luftvolumens innerhalb des Gehäu-
ses 6 können einzeln oder in Gruppen auch bei den
Ausführungsbeispielen nach den Fig. 1 und Fig. 2
angewendet werden.

Patentansprüche

1.  Demonstrationsvorrichtung für die Betriebswei-
se eines Luftreinigers (4)
– mit einem Gehäuse (6)
– mit mindestens einem zumindest abschnittsweise
transparenten Wandelement (8),
– mit Mitteln zum Erzeugen einer Verunreinigung des
Luftvolumens innerhalb des Gehäuses (6) und
– mit einer luftdicht verschließbaren Öffnung (10) in
einem Wandelement (8),
dadurch gekennzeichnet,
– dass das Gehäuse (6) mindestens ein Wandele-
ment (8) aus einem flexiblen Material aufweist und
– dass Mittel (12, 16) zum Aufspannen des mindes-
tens einen Wandelements (8) vorgesehen sind.

2.    Demonstrationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Auf-
spannen der Wandelemente (8) als aufblasbare Stüt-
zen (12) ausgebildet sind.

3.    Demonstrationsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Auf-
spannen der Wandelemente (8) als Zeltstangen (16)
ausgebildet sind.

4.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (6) im aufgespannten Zustand ein kugeli-
ges, halbkugeliges, teilkugeliges, tetraedisches, qua-
derförmiges oder kubisches Volumen aufweist.

5.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (6) eine Basis (8f) aus einem festen Materi-
al aufweist und dass das mindestens eine Wandele-
ment (8a, 8b, 8c, 8d) umfangseitig an der Basis (8f)
befestigt ist.

6.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (6) einen Anschluss (20) für die Zuführung
von elektrischer Energie aufweist.

7.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luft-
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volumens einen Einlassstutzen (24) zum Anschlie-
ßen einer externen Quelle für einen verunreinigen-
den Stoff, insbesondere für Dampf oder Qualm auf-
weisen.

8.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luft-
volumens einen Auslassstutzen (30) zum Auslassen
von eingelassener Luft aufweisen.

9.    Demonstrationsvorrichtung nach Anspruch 7
oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlass-
stutzen (24) und der Auslassstutzen (30) mit einem
Ventil ausgestattet sind.

10.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zum Erzeugen einer Verunreinigung des Luft-
volumens eine Halterung (32) für mindestens einen
Rauchartikel, insbesondere mindestens eine Zigaret-
te aufweisen.

11.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mittel zum Erzeugen einer Verunreinigung des
Luftvolumens eine Halterung (34) für einen Behälter
(36) für eine Staubmenge, insbesondere bestehend
aus Normstaub aufweisen.

12.  Demonstrationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Sensor (40) innerhalb des Gehäuses
(6) angeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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